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Das Allerletzte

Hässliche Handschrift gilt als Behinderung

Das
Bundesgericht hat entschie-

den: Eine hässliche Handschrift
gilt als eine «erhebliche Störung

bei der motorischen Umsetzung von Ide-
en auf Papier» und ist als Behinderung zu
betrachten.

Diesen Präzedenzfall herbeigeführt hat
ein Vater, von Berufs wegen Jurist, dessen
Sohn die Gymi-Prüfung wegen seiner un-
leserlichen Schrift nicht bestand. Man hät-
te ihm an der Prüfung die Benutzung eines

Computers erlauben müssen. An diesem
Urteil dürfen nun alle Menschen, die unter
ihrer unleserlichen Handschrift leiden, Fol-

gendes ableiten:

O — Sie dürfen den Behindertenparkplatz
benutzen. Schreiben Sie einfach in ihrer ei-

genen Schluderschrift auf ein Schild: «Bin
behindert».

© — Wenn Sie auf Amtsstuben um Ihre
Unterschrift gebeten werden, verlangen Sie

einen Computer und wehren Sie sich laut-
stark gegen die Diskriminierung.

© — Ihr unleserlicher Stimmzettel darf an
Abstimmungen nicht mehr zu «ungültigen
Stimmen» gezählt werden, sondern zu
«Stimmen von Behinderten».

© — «Schönschrift» war früher ein Schul-
fach, an dem man sich die Zähne ausbeis-

sen durfte. Heute ist es Juristenfutter und
darfnicht mehr benotet werden (Versuche
zur Einführung der Früh-Schönschrift wer-
den per sofort gestoppt).

© — Ärzte, die ihre Rezepte unleserlich
ausstellen, gehören ab sofort selbst in Be-

handlung.

© — Die Pränataldiagnostik darfUngebo-
rene, bei denen das Gen der unleserlichen
Handschrift schon in diesem Entwicklungs-
stadium an den Knubbelflngern ablesbar
ist, legal eruieren.

© — Handschriftlich adressierte Couverts
an einzelne FIFA-Funktionäre gelten nicht
mehr als Beweismittel in polizeilichen Er-
mittlungen.

Roland Schäfli
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